
 

Wie konkret sieht es bei der Auszah-
lung der Entgeltumwandlung aus? Was 
muss der Mitarbeiter an Steuern und 
Sozialversicherung zahlen? 
 
Die Leistungen aus einer betrieblichen Al-
tersversorgung sind abhängig vom Durch-
führungsweg und der steuerrechtlichen Be-
handlung in der Ansparphase. So sind in-
terne Durchführungswege (Direktzu-
sage/Unterstützungskasse) in der Leis-
tungsphase als Arbeitslohn nach § 19 Ab-
satz 1 EStG zu behandeln und sofern die 
entsprechenden steuerrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind als Versorgungsbe-
zug nach § 19 Absatz 2 EStG. Externe 
Durchführungswege (Direktversiche-
rung/Pensionskasse/Pensionsfonds), die in 
der Ansparphase nach § 3 Nummer 63 
EStG steuerfrei behandelt wurden, sind in 
der Leistungsphase (über die Einkom-
mensteuer) nach § 22 Nummer 5 Satz 1 
EStG zu versteuern. Bei Versicherungsab-
schlüssen (DV/ggf. PK) vor dem 1. Januar 
2005, erfolgt die Besteuerung der Renten 
nach § 22 Nummer 5 Satz 2 a in Verbin-
dung mit § 22 Nummer 1 Satz 3 a, bb 
EStG mit dem sogenannten Ertragsanteil 
unter Abzug von Werbungskosten in Höhe 
von 102 EUR (§ 9a S. 1 Nummer 3 EStG). 
Bei Kapitalleistungen erfolgt die Besteue-
rung nach § 22 Nr. 5 Satz 2 b in Verbin-
dung mit § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG a.F. in 
Verbindung mit § 9a Satz 1 Nummer 3 
EStG. Dies bedeutet, dass eine steuerfreie 
Kapitalauszahlung möglich ist, sofern die 
dort genannten Kriterien (zum Beispiel 
mindestens 12-jährige Vertragslaufzeit) er-
füllt sind. 
Sozialversicherungsrechtlich sind alle Leis-
tungen aus der betrieblichen Altersversor-
gung als Versorgungsbezug zu behandeln 
und grundsätzlich kranken- und pflegever-
sicherungspflichtig. 
 
 

Welche Besonderheiten ergeben sich 
bei Gesellschafter-Geschäftsführern mit 
100% Beteiligung? 
 
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Ge-
schäftsführer, die selbst am Unternehmen 
beteiligt sind, keine betriebliche Altersvor-
sorge abschließen können, beziehungs-
weise nur unter bestimmten Bedingungen. 
Geschäftsführer, die von einer Firma ledig-
lich angestellt sind, können dies jedoch 
sehr wohl.  
Geschäftsführern, die als selbstständige 
Unternehmer gelten (Geschäftsführer einer 
Personengesellschaft), steht die betriebli-
che Altersvorsorge nicht offen, da es nicht 
möglich ist, Verträge mit sich selbst abzu-
schließen. Für den Abschluss einer be-
trieblichen Altersversorgung muss ein Ar-
beitsvertrag vorhanden sein. Wer in einer 
Kapitalgesellschaft als Geschäftsführer so-
zialversicherungspflichtig angestellt ist, 
ohne selbst am Unternehmen beteiligt zu 
sein, hat einen normalen Arbeitsvertrag 
und kann darum auch eine betriebliche Al-
tersvorsorge abschließen. Wer nur eine 
Minderheitsbeteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft hat, kann sich genauso versi-
chern lassen wie Geschäftsführer ohne 
Beteiligung am Unternehmen. Eine be-
triebliche Altersversorgung ist demgemäß 
möglich. Geschäftsführer, die die Mehrheit 
der Stimmrechte in einer Kapitalgesell-
schaft halten, werden als beherrschend 
angesehen. Das heißt, sie sind aus Sicht 
des Sozialversicherungsrechts als selbst-
ständig anzusehen und haben deshalb 
keine Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Sozialversicherung. Da jedoch trotz-
dem ein Anstellungsverhältnis besteht, ist 
der Abschluss einer betrieblichen Alters-
vorsorge möglich. Damit dies allerdings 
steuerrechtlich anerkannt wird und keine 
Nachteile hat, müssen bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sein. 
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Die Pensionskasse ist doch auch über 
den PSVaG rückversichert, genauso wie 
der Pensionsfonds? 
 
Mit dem 7. Gesetz zur Änderung des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1271) wurde der gesetzliche Insolvenz-
schutz über den PSVaG auf betriebliche 
Altersversorgung ausgedehnt, die über 
Pensionskassen durchgeführt wird. Ausge-
nommen sind Pensionskassen, die einem 
Sicherungsfonds nach dem dritten Teil des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (nament-
lich: Protektor Lebensversicherungs-AG) 
angehören, Pensionskassen, die in Form 
einer gemeinsamen Einrichtung nach § 4 
des Tarifvertragsgesetzes organisiert sind 
sowie Zusatzversorgungseinrichtungen 
des öffentlichen Dienstes. 
 
Was bedeutet umlagefinanziert im Ge-
gensatz zu kapitalgedeckt? 
 
Eine Alterssicherung über ein Kapitalde-
ckungsverfahren bedeutet, dass Versi-
cherte während der Phase ihrer Erwerbstä-
tigkeit einen Kapitalstock aufbauen, der 
sich durch produktive Anlage (Zinserträge) 
vermehren soll und aus dem dann im Alter 
die Ansprüche auf Rentenzahlungen ge-
leistet werden. 
Hingegen kann ein Umlageverfahren nur 
staatlich organisiert werden und muss auf 
Pflichtigkeit basieren. Langfristig ange-
legte, aber nach dem Umlageverfahren fi-
nanzierte Versicherungszweige, und hier 
insbesondere die Rentenversicherung 
(aber auch einige ZVK/VBL), sind auf eine 
Versicherungspflicht zwingend angewie-
sen, um die Einnahmen- und Ausgaben-
entwicklung überhaupt kalkulieren zu kön-
nen.  
Im Umlageverfahren werden die laufenden 
Zahlungen an die Rentenbezieher aus den 
laufenden Einnahmen durch die Beiträge 
der Versicherten beglichen. Ein Kapital-
stock existiert nicht beziehungsweise allen-
falls in einem kleinen Rahmen, um kurzfris-
tig Mindereinnahmen ausgleichen zu kön-
nen.  
 
Seite 12: Kann ich auch die 15 Prozent 
an den Arbeitnehmer bezahlen? 
 
Nein, nicht um den Pflichtzuschuss nach § 
1a Absatz 1a BetrAVG zu erfüllen. 

Haben Arbeitnehmer mit befristeten Ar-
beitsverträgen auch Anspruch auf be-
triebliche Altersversorgung und wie 
verhält es sich mit Azubis, Minijobbern 
und Arbeitnehmern in der Probezeit? 
Kann der Anspruch auf betriebliche Al-
tersversorgung durch eine Dienstver-
einbarung ausgeschlossen werden? 
 
Alle Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert sind, 
haben Anspruch auf eine betriebliche Al-
tersvorsorge (§ 17 Absatz 1 Satz 3 Be-
trAVG). 
 
Als Arbeitgeber muss ich doch nicht 
jede betriebliche Altersversorgung (Di-
rektversicherung, Pensionskasse) ak-
zeptieren, sondern kann einen Vertrags-
partner vorgeben. Gilt das auch für 
Riesterverträge? Oder müssen wir als 
Arbeitgeber hier alle Verträge akzeptie-
ren? 
 
Die Durchführung des Anspruchs des Ar-
beitnehmers wird durch Vereinbarung ge-
regelt. Ist der Arbeitgeber zu einer Durch-
führung über einen Pensionsfonds oder 
eine Pensionskasse bereit, ist die betriebli-
che Altersversorgung dort durchzuführen; 
andernfalls kann der Arbeitnehmer verlan-
gen, dass der Arbeitgeber für ihn eine Di-
rektversicherung abschließt (§ 1a Absatz 1 
Satz 2 BetrAVG). 
 
Wenn ein Geschäftsführer den steuer-
freien Betrag von 584 Euro im Monat 
ausschöpft, wegen dem Jahresver-
dienst aber nicht sozialversicherungs-
pflichtig (sondern freiwillig versichert) 
ist, wird die SV-Grenze dann einfach 
"ignoriert"? 
 
Ja. 
 
Wo stehen die Regelungen zur rückwir-
kenden Korrektur (oder nicht) von Bei-
tragsabrechnungen? "rückwirkend darf 
nur eingegriffen werden, wenn wir et-
was falsch gemacht haben... " 
 
Vergleich 5.2.1.2 21. GKV RS bAV vom 
21. November 2018  
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Wenn der Arbeitgeber einen freiwilligen 
Zuschuss zur Direktversicherung zahlt 
(zum Beispiel 150 Euro gesamt, davon 
100 Euro durch den Arbeitnehmer als 
Entgeltumwandlung, 50 Euro durch den 
Arbeitgeber), muss dann ein Teil der 
Zuzahlung als Pflichtzuschuss ausge-
wiesen werden? Oder ist der Pflichtzu-
schuss dann obsolet, weil der Zu-
schuss ja sowieso schon höher als 15 
Prozent ist? 
 
Entscheidend ist die arbeitsrechtliche Aus-
gestaltung des Arbeitgeber-Zuschusses, 
das heißt wird der Arbeitgeber-Zuschuss 
(im Beispielfall 50 Euro) gezahlt, da der Ar-
beitgeber eine Ersparnis in der Sozialversi-
cherung hat (nach § 1a Absatz 1a Be-
trAVG), dann sind die gesetzlichen Grund-
lagen erfüllt. Sollte es eine solche arbeits-
rechtliche Grundlage nicht geben, da die-
ser Zuschuss beispielsweise auch in der 
Vergangenheit (vor 2022) gezahlt wurde, 
so ist es ratsam eine solche Formulierung 
zu ergänzen. Eine getrennte Darstellung 
des Arbeitgeber-Zuschusses als Pflichtzu-
schuss ist nicht vorgeschrieben. 
 
Wir zahlen als Arbeitgeber 2 Prozent 
des Tabellenentgeltes und zusätzlich 2 
Prozent der Arbeitnehmer in die Direkt-
versicherung. Reicht die folgende Pas-
sage im Zusatzvertrag aus, um die 15 
Prozent abzudecken? "...Der von uns fi-
nanzierte Beitrag wird auf einen gege-
benenfalls zukünftig auf gesetzlicher 
Grundlage verpflichtend zu zahlenden 
Arbeitgeberzuschuss angerechnet." 
 
Entscheidend ist die arbeitsrechtliche Aus-
gestaltung des Arbeitgeber -Zuschusses, 
das heißt wird der Arbeitgeber -Zuschuss 
(im Beispielfall 2 Prozent gezahlt, wenn 
der Arbeitnehmer 2% umwandelt und sich 
hierdurch für den Arbeitgeber eine Erspar-
nis in der Sozialversicherung ergibt (nach 
§ 1a Absatz 1a BetrAVG), dann ist sind die 
gesetzlichen Grundlagen erfüllt. 
 
Welche Risiken ergeben sich für den 
Arbeitgeber bei Versicherungsüber-
nahme einer Direktversicherung? 
 
Dies ist pauschal nicht zu beantworten, 
sondern ist abhängig vom Durchführungs-
weg und der Zusageform. 

Mischfinanzierungen: Gibt es festge-
legte Bezeichnungen für den Arbeitge-
ber-Beitrag (zum Beispiel 100 Euro) und 
den Pflichtzuschuss für die Betitelung 
im Lohnprogramm. Zum Beispiel "Ar-
beitgeber-Beitrag" für den freiwillig ge-
zahlten Beitrag und "Arbeitgeber-Zu-
schuss" für den 15 Prozent Pflichtzu-
schuss? Oder ist es dem Lohnpro-
gramm/-abrechner selbst überlassen, 
es individuell zu benennen? 
 
Es gibt keine festgelegten Bezeichnungen. 
 
Wenn VWL-Zahlungen bei der DV zu-
sätzlich umgewandelt werden, muss der 
Arbeitgeber auf den VWL Betrag auch 
15 Prozent Arbeitgeber-Zuschuss leis-
ten? 
 
Ja, beispielsweise 100 Euro fließen in die 
DV, der Arbeitgeber leistet einen VWL (A) 
Zuschuss in Höhe von 26 Euro, so dass 
der Arbeitnehmer lediglich auf 74 Euro ver-
zichtet, dennoch ist der Arbeitgeber-Zu-
schuss von 100 Euro zu berechnen, da nur 
durch die Umwidmung des VWL- Arbeitge-
ber-Zuschusses in eine betriebliche Alters-
versorgung eine SV-Freiheit (und damit 
SV-Ersparnis) entsteht. 
 
Folie 77: Wie verhält es sich, wenn sich 
der Mitarbeiter noch im Arbeitsverhält-
nis befindet und er mit 60 eine Direkt-
versicherung (altes Recht) von dem 
Versicherungsleister erhält? Er be-
kommt noch ein monatliches Entgelt 
von 4.800 Euro. Muss der Arbeitnehmer 
sich dann an seine Krankenkasse wen-
den? 
 
Nein, die Versicherung meldet die Leistung 
der Krankenkasse und sofern es sich um 
eine Kapitalleistung handelt, meldet sich 
die Krankenkasse direkt beim Leistungs-
empfänger (bei ihrem Arbeitnehmer) und 
im Rahmen einer monatlichen Zahlung, 
berechnet die Versicherung direkt die 
Kranken- und Pflegeversicherung und führt 
diese an die Krankenkasse ab (nach dem 
Zahlstellenmeldeverfahren). 
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Folie 77: Freigrenze von 169,75 Euro: Ist 
dieser Betrag/diese Freigrenze für alle 
Auszahlungen (Summe aus Rente und 
mehreren bAV-Auszahlungen) nur ein-
mal gültig oder gilt dies pro abge-
schlossene bAV-Vertrag, gesetzliche 
Rente usw.? 
 
Gilt grundsätzlich für alle Leistungen (in 
Summe) aus der betrieblichen Altersver-
sorgung. 
 
Inwiefern muss sich ein Tarifvertrag 
"äußern", damit er aus den neuen Rege-
lungen zur betrieblichen Altersversor-
gung (Pflichtzuschuss) entlassen wird? 
 
Vergleich Allgemeine Tariföffnungsklausel 
§ 19 BetrAVG: 

(1) Von den §§ 1a, 2, 2a Absatz 1, 3 
und 4, § 3, mit Ausnahme des § 3 
Absatz 2 Satz 3, von den §§ 4, 5, 
16, 18a Satz 1, §§ 27 und 28 kann 
in Tarifverträgen abgewichen wer-
den. 

(2) Die abweichenden Bestimmungen 
haben zwischen nichttarifgebunde-
nen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern Geltung, wenn zwischen die-
sen die Anwendung der einschlägi-
gen tariflichen Regelung vereinbart 
ist. 

(3) Im Übrigen kann von den Bestim-
mungen dieses Gesetzes nicht zu-
ungunsten des Arbeitnehmers ab-
gewichen werden. 

 
Das heißt es kann von § 1a Absatz 1a Be-
trAVG (Zuschussverpflichtung) abgewi-
chen werden, die Zuschussverpflichtung 
steht allerdings erst seit 2018 im Gesetz. 
 
 
„Wurde der Freibetrag in monatlichen Teil-
beträgen berücksichtigt und kann er auf-
grund einer vorzeitigen Beendigung der 
Beschäftigung nicht mehr in voller Höhe 
ausgeschöpft werden, ist eine rückwir-
kende Berücksichtigung des verbleibenden 
Freibetrages in abgelaufenen Entgeltab-
rechnungszeiträumen mit der Folge nach-
träglicher zusätzlicher Beitragsfreiheit nicht 
möglich, da in das zum Zeitpunkt der Ent-
geltabrechnung rechtmäßig abgewickelte 
Versicherungsverhältnis nicht mehr rück-
wirkend eingegriffen werden darf.“ 
 

Wenn der Arbeitgeber einen Gruppen-
vertrag mit einer Versicherung aus dem 
Jahr 1998 nach § 40 b EStG hat, kann 
dieser dann auch für neu eingestellte 
Arbeitnehmer angewandt werden?  
 
Grundsätzlich nein – es sei denn, der Ar-
beitnehmer kann nachweisen, dass vor 
2018 Beträge nach § 40b EStG versteuert 
wurden und die Versicherung bereit ist 
nach diesem Tarif Neuzusagen zu erstel-
len (eher unwahrscheinlich). 
 
Heben sich § 3 Nummer 56 VBL (tarif-
vertragliche Pflichtkasse) und § 3 Num-
mer 63 (Entgeltumwandlung) gegensei-
tig auf? 
 
Alles, was nach § 3 Nummer 63 EStG ab-
geschlossen wurde ist im ersten Schritt 
steuerfrei zu berechnen, sollte dieser Be-
trag den aktuellen Jahreswert nach § 3 
Nummer 56 EStG von 2.628 Euro (3 Pro-
zent der BBG RV) nicht überschreiten, so 
kann der § 3 Nummer 56 EStG parallel 
noch Anwendung finden. 
 
Ist die ZVK ein interner oder externer 
Versicherungsweg? 
 
Hierbei handelt es sich um eine Pensions-
kasse – folglich ein externer Durchfüh-
rungsweg. 
 


